
 
Titel 
Durch das erfolgreiche Absolvieren des Zertifizierungsverfahrens wird folgender Titel 
verliehen: 

Immobiliengutachter HypZert für Markt- und Objektrating 

Darüber hinaus darf der zertifizierte Gutachter das Kürzel 

„CIS HypZert (R)“ 

verwenden. 

Das Kürzel kann z. B. auf Visitenkarten hinter dem akademischen Grad abgedruckt 
werden.  

Es gelten die o. g. allgemeinen Bestimmungen des Abschn. 7.8 im Zertifizierungspros-
pekt. 

Hinweis: 

Soweit der Antragsteller bereits das Zertifikat CIS HypZert (F) besitzt, verfügt das Zerti-
fikat CIS HypZert (R) automatisch über die gleiche Laufzeit wie das Zertifikat CIS Hyp-
Zert (F). Damit werden im Rahmen der laufenden Überwachung und der Rezertifizie-
rung beide Bereiche gemeinsam geprüft. 


